
1.Beiblatt 

153!A.B. 

zu 13l/J 

Beiblatt zur Parlamentskorrespon.c1.e!~ 4. Oktober 1957 

A n fra g e b e a n t w ,~~ __ t_~ __ ~~ 

In' Bea.ntwortung einer Anfrage der' Abge ordns,"i; c n Dr. P f e i f e rund 

Genossen, betreffend Ergänzung der Bestimmungen der j"i;B",Amnestie 1957 auf 

dem Gebiete des Wirtschaftssäuberungsgesetzes, tü.b.l't Bundesminister für 

soziale Verwa.ltung P,r 0 k s c h folgendes wtSg 

In der vorbezeichnete~ Anfrage wird ausgeführt, dass die Vorschriften 

des Wi~tschaftssä"ll.berungsge~etzes, BGB1 .. Nr,,92/l947, gemäss Artikel VI des 

NS-Amnestiegesetzea 1957 ~ BGBl.Nr.82, mit Wirksa.mwerden dieses Amnestie­

gesetzes ausaer Kraft traten, für entla.ssene Personen "bzwo deren Angehörige 

die im § 7 Aba.1 un~ 3 des Wirtschaftssauberungsg2setzGs genannten Ansprüche 

im beschrä~iien Umfange wieder aufle1:fen und für g8k.ünciigte Personen die auf 

Grund des § 7 Abs.4 des Wirtschaftssäi.lberungagü3Gt2ie8 eingetretenen Kürzungen 

ihrer Ruhegeniisse entfielen. In jenen Fallan aber, in denen der Dienstgeber 

von dem ihm gemäss § 4 des Wirtschaftssäuberungsges0t38s zustehenden Kündi­

gungsrecht keinen Gebrauch gemacht, das v8x"tragJ..i'..:ti3 Ifonatsentgelt jedooh 

gemäss § 6a des gleichen Gesetzes einsei tig im Re..b.;rJ'~r:, seines § 6 Abs.l herab.­

gesetzt hatt.e, seien diese Kürzungen leider nicht riickgängig gemacht worden., 

Hiedur.ch ergab sich für diese Personengruppe keine liöglichkei t, ihre ungünsti~· 

ge Basis für die El3rechnung ihres Versorgungsgenu.sses zu verbessern, abgeseher. 

davon, dass' die davon Betroffenen während ihrer a.kt:~v-erl Dienstzeit durch 

die Herabsetzung' ihres Entgeltes dauernd beeinträchtigt ge,blieben seien. Bei 

diesen Personen handle es sich zumeist um ehemalige AmvEi,rtor der "NSDAP. J die 

dem Unternehmen r.icht ohne weiteres entbehrlich ersc"nienen" Es wird daher , 
I 

von den einga~ angeführten Abgeordneten an den Eerrn Bt4ndesminister für 

soziale Verwa.ltung die Anfrage gestellt, ob er bereit sei, für die genannte 

Personengruppe eine ausgleiohende ~rgär..zung j.m Wege ,3i"n(~r I\Tovollierung der 

einsChlägigen Bestimmungen der N.?-Amnastie 1957 zu ·v'()ralilassen. 

153/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 4. Oktober 1957 

In Beantwortung dieser, Anfrage erlaube ich mir.folgendes mit-

z.uteilen; 

Die ~Amnestie 1957, BGB1.Nr.82, die vom Nationalrat erst am 

140März l~J~ verabschiedet wurde und die auf die Initiativanträge 2/A; 

6/ A und. 30/ A (VIII.G~setzgebungsperiode) zurückgeht, war, wie bekannt, 

einersei ts Anlass zu lange andauernden Parteienverhandlungen, denen die 

f~chkundigen Referenten der Bundesministerien beigezogen wurden, ander­

seits Gegehstand sehr lange währender intensiver Vorarbeiten der beteiligten 

Bundesministerieno In der Schlussphase der Parteim""erhandlungen nahmen ge-" 

rade die zahlreichen, im Zusammenhang mit der Aufhebung der Vorschriften 

des Wirtschaftssäuberungsgesetzes aufgetauchten Probleme einen breiten Raum 

in den Beratungen ein. Nach erschöpfender Erö~terung aller damit verbundenen 

Fragen wurde schliesslich im Hauptausschuss des Nationalrates über die nun 

im Artikel VI der NS-Amnestie 1957 festgelegte Regelung Einigung erzielt, 

wobei sich aJ.le BeteiligtEm darüber. einig waren, dass damit zwar r.icht 

al,len Forderungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Vorschriften 

eies Wirtschaftssäuberungsgesetzes Rechnung getragen werden kann, dass aber 

immerhin eine durchaus tragbare echte Mittellösung erreicht wurde" Im 

Hinblick auf die kurze Zei t, -die sei t dem Inkrafttreten der NB-Amnestie 

verstrichen ist, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Regierungs­

:parteien gerade auf dem Gebiete der Aufhebung der Vorschriften des Wirt­

schaftssätberungsgesetzes nur unter Hintansetzung einer Reihe gegensätzlicher 

Po~derungen und Wünsche zu einer einvernehmlichen Lösung gelangen konnten, 

bin ich der Meinung, dass die Vorlage einer Novelle zur NB-Amnestie J.957 

im Sinne der Anfrage keinerlei Aussicht hat, die Zustimmung des NationaJ,­

rates zu erhalten. Aus den angeführten Gründen bin ich daher nicht in der 

Lage, dem in der vorliegenden Anfrage ausgedrüakten Wunsch zu entsprechen~ 

---.-.-.-

153/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




